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Betr: Gesangskurs und Liederabend mit einem schweizerischen Sänger (EAS.488) 

Wird von einer österreichischen Stadtgemeinde ein Gesangskurs unter Beteiligungen eines 

schweizerischen Sängers veranstaltet, dem hiefür die von den Kursteilnehmern entrichteten 

Kursbeiträge überlassen werden, so sind diese auf die unterrichtende Tätigkeit des 

schweizerischen Künstlers entfallenden Vergütungen in Österreich gemäß Artikel 14 DBA-

Schweiz von der Besteuerung zu entlasten (die Vergütungen können bei Vorlage einer 

schweizerischen Ansässigkeitsbescheinigung auf dem Vordruck ZS-CH2 

einkommensteuerfrei ausgezahlt werden). Jene Vergütungen, die von der Stadtgemeinde für 

einen anschließenden Liederabend gezahlt werden, unterliegen hingegen gemäß Artikel 17 

Abs.1 DBA-Schweiz der österreichischen Abzugsbesteuerung und sind folglich auf 

schweizerischer Seite von der Besteuerung freizustellen. 
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